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Die EU-Strategie zur Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern (2016–2019): Optionen zur 
Weiterentwicklung der Indikatorik in den drei 
wirtschaftspolitischen Prioritätenbereichen
Jörg Schmidt, September 2018

Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag untersucht mögliche Optionen für eine Weiterentwicklung 
der Indikatorik in drei wirtschaftspolitischen Prioritätenbereichen der EU-Strategie 
zur Gleichstellung der Geschlechter (2016–2019). Die Ziele und Maßnahmen der 
EU-Strategie werden dabei nicht näher analysiert, sondern es werden Modifikati-
onen und Erweiterungen der empirischen Berichterstattung vorgeschlagen. Da-
durch werden die Ursachen von vorliegenden geschlechterbezogenen Ungleich-
heiten (noch) stärker in den Blick genommen. Die zusätzlich bereitgestellten Infor-
mationen können auch dazu beitragen, die erwarteten Wirkungen bestimmter 
Politikmaßnahmen bereits im Vorfeld von politischen Entscheidungen besser 
abschätzen zu können. So könnten zum einen zusätzliche Daten zur Ausübung 
einer selbstständigen Tätigkeit von Frauen und Männern die Erarbeitung von dif-
ferenzierten Politikempfehlungen für abhängig Beschäftigte und Selbstständige 
unterstützen. Zudem liefert der „Gender Overall Earnings Gap“ keinen Mehrwert. 
Eine Bewertung der Fortschritte anhand der diesem synthetischen Indikator zu-
grunde liegenden Daten erscheint sinnvoller. Außerdem liefert im Rahmen der 
Indikatorik zur Gleichstellung der Geschlechter in wirtschaftlichen Entscheidungs-
prozessen eine Fokussierung auf die gesamtwirtschaftliche Ebene statt auf einen 
bestimmten Kreis der größten Unternehmen wichtige zusätzliche Erkenntnisse. 
Trotz datentechnischer Einschränkungen dürfte vor allem eine Disaggregation nach 
Alter nützlich sein, um etwa die besondere Bedeutung der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf hervorzuheben. 

Stichwörter: geschlechtsspezifische Ökonomik, Vergütungen, Lohnformen
JEL-Klassifikation: J16, J33 
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Die EU-Kommission formuliert in ihrem Papier „Strategisches Engagement für die 
Gleichstellung der Geschlechter (2016–2019)“ mehrere Prioritäten bei der Förde-
rung der Geschlechtergleichstellung. Sie stellt damit einen Referenzrahmen auf, 
der neben den Zielen und Aktionsbereichen auch die zentralen Indikatoren umfasst, 
die der Messung des Fortschritts in diesen Bereichen zugrunde liegen (EU, 2016). 
Von fünf Handlungsfeldern behandeln drei Bereiche in einem engeren Sinn die 
wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern: „gleiche wirtschaftliche 
Unabhängigkeit für Frauen und Männer“, „gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit“ 
und „Gleichstellung in Entscheidungsprozessen“. Im Folgenden werden ausge-
wählte Indikatoren für diese Handlungsfelder betrachtet. Im Zentrum steht dabei 
die Frage, inwieweit diese eine geeignete und konsistente Grundlage für ein Moni-
toring darstellen, ohne dabei eine inhaltliche Bewertung von Zielen und Leitakti-
onen vorzunehmen. Darauf aufbauend werden Überlegungen abgeleitet, inwiefern 
eine Ergänzung oder Modifikation einzelner Indikatoren sinnvoll sein könnte. 
Dabei wird möglichst auf die Datengrundlagen Bezug genommen, die auch von 
der EU-Kommission verwendet und die von Eurostat zur Verfügung gestellt werden.

Gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer
Das erste Handlungsfeld fokussiert auf eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung 
von Frauen. Bereits in der Strategie „Europa 2020“ hat die EU-Kommission ein 
Beschäftigungsziel formuliert, das bei einer Erwerbstätigenquote von 75 Prozent 
für 20- bis 64-Jährige erreicht sei, und unter anderem eine „vermehrte Einbeziehung 
der Frauen“ eingefordert (EU, 2010, 13). Dieser Anteilswert bezieht sich auf Er-
werbstätige, das heißt, es werden neben abhängig Beschäftigten auch Selbststän-
dige berücksichtigt (Eurostat, 2018a). Da Frauen in allen EU-Staaten seltener als 
Männer am Arbeitsmarkt vertreten sind, befürwortet die EU unter anderem Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. So verweist sie im Be-
reich der Kinderbetreuung auch auf die Erreichung der sogenannten Barcelo-
na-Ziele und strebt in diesem Zusammenhang möglichst ehrgeizige Zielsetzungen 
in den Mitgliedstaaten an (EU, 2016, 10). Daneben wird auch das Ziel einer Erhöhung 
des Anteils weiblicher Unternehmer festgeschrieben. Dazu werden Sensibilisie-
rungsmaßnahmen zur Förderung von Frauen als Unternehmerinnen angeregt, zum 
Beispiel die Einrichtung von Netzwerken zur Förderung von Unternehmen und 
Existenzgründungen durch Frauen.
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Die Thematik der Selbstständigkeit als Teil der Arbeitsmarktpartizipation wird in 
der Indikatorik jedoch nur implizit abgebildet. So werden in der Erwerbstätigen-
quote zwar auch Selbstständige berücksichtigt, allerdings ist eine eigenständige 
Bewertung der geschlechtsspezifischen Unterschiede mit den vorliegenden Indi-
katoren nicht möglich. Daher wäre ein Indikator zu empfehlen, der die Unterschiede 
in Bezug auf die Selbstständigkeit verdeutlicht, da sonst eine datenbasierte Grund-
lage für die Diskussion um die Erhöhung des Anteils weiblicher Unternehmer fehlt. 
Analog zur Analyse der geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Erwerbstäti-
genquoten (Gender Employment Gap) bietet sich eine Betrachtung der Abwei-
chungen in den Selbstständigenquoten von Frauen und Männern an (Abbildung 
1), die hier als Anteil der selbstständig tätigen Personen an der Bevölkerung gleichen 
Alters definiert werden (Gender Self-Employment Gap).

Für Deutschland liegt im Jahr 2017 die Selbstständigenquote der Frauen um 4,5 
Prozentpunkte unter der von Männern – ein deutlich niedrigerer Wert als im 
EU-Durchschnitt. Darüber hinaus ging die Geschlechterlücke  seit dem Jahr 2012

Abbildung 1: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/u0g0y6kwsEgCRSa

Unterschied in den Selbstständigenquoten von Männern und Frauen 
(Gender Self-Employment Gap)    
Jahr 2017, in Prozentpunkten

Die Selbstständigenquote wird als Anteil der selbstständig tätigen Personen an der Bevölkerung im Alter 
von 20 bis 64 Jahren definiert. Zeitreihenbrüche: B (2017), DK (2016, 2017), IRL (2017), F (2014), HR (2014), L (2015).
Quellen: Eurostat-Datenbank; Institut der deutschen Wirtscha� 

Geschlechterlücke Änderung: 2012 → 2017
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um 1,3 Prozentpunkte zurück. Anhand der Geschlechterlücken sind allerdings 
keine Änderungen im Niveau der Selbstständigenquoten für Frauen und Männer 
sowie der Gesamtzahl der Selbstständigen erkennbar. Dies gilt analog auch für 
eine Reihe weiterer geschlechtsbezogener Indikatoren, wie etwa den Gender Pay 
Gap oder den Gender Pension Gap, die ebenfalls nur auf den relativen Vergleich 
von Frauen und Männern abstellen. Sehr deutlich zeigt sich dies am Beispiel Zy-
perns. Dort hat zwar die Geschlechterlücke stark abgenommen. Dies ist aber primär 
darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der männlichen Selbstständigen sank.

Ein Vorteil des Gender Self-Employment Gap besteht darin, dass er sich gemeinsam 
mit dem bereits in der Indikatorik verwendeten Gender Employment Gap inter-
pretieren lässt. Durch eine Disaggregation der Geschlechterlücke in den Erwerbs-
tätigenquoten kann näherungsweise beziffert werden, welcher Anteil der Ge-
schlechterdifferenz in der Arbeitsmarktpartizipation auf geschlechtsspezifische 
Unterschiede in der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit zurückzuführen und

Abbildung 2: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/xxpwD3Ldk3XEKbz

Disaggregation der Geschlechterlücken in den 
Erwerbstätigenquoten von Männern und Frauen
Jahr 2017, in Prozentpunkten

Erwerbstätige von 20 bis 64 Jahren. Zeitreihenbrüche: B, DK, IRL. Rundungsdi�erenzen. 
Der Gender Dependent Employment Gap entspricht der Di�erenz von Gender Employment Gap und 
Gender Self-Employment Gap.    
Quellen: Eurostat-Datenbank; Institut der deutschen Wirtscha�   
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welcher Anteil durch Unterschiede in der abhängigen Beschäftigung zu erklären 
ist, der hier als Gender Dependent Employment Gap bezeichnet wird. Dieser wird 
als Differenz aus Gender Employment Gap und Gender Self-Employment Gap 
berechnet (Abbildung 2).

Wie zu erkennen ist, können Geschlechterunterschiede in den Selbstständigen-
quoten in einzelnen Staaten zum Teil erheblich zur Erklärung der Geschlechterlü-
cke in den Erwerbstätigenquoten beitragen. Beispielsweise fällt in einigen Staaten 
wie Litauen, Finnland und Schweden der Gender Self-Employment Gap größer aus 
als der Gender Employment Gap. Demnach partizipieren Frauen in diesen Staaten 
stärker als Männer an einer abhängigen Beschäftigung (jeweils in Relation zu ihrem 
Anteil an der Bevölkerung). Aus einer geschlechterbezogenen Perspektive bieten 
sich dort verstärkt Impulse für Frauen zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
an. Demgegenüber kann in Luxemburg die Abweichung in den Erwerbstätigenquo-
ten überwiegend durch die Lücke in der abhängigen Beschäftigung erklärt werden. 
In Italien und Malta sind sowohl bei abhängig Beschäftigten wie auch bei Selbst-
ständigen deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern auszumachen.

Für Existenzgründungen und die Führung von Unternehmen gelten zum Teil ande-
re Rahmenbedingungen und Anforderungen als für die Aufnahme einer abhängigen 
Beschäftigung, wie zum Beispiel höhere Risikopräferenzen. Damit bieten sich 
andere Maßnahmen an, deren Relevanz für die Arbeitsmärkte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten anhand der aufgezeigten Auswertungen deutlich wird. So könnten 
Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen sinnvoll sein, die bereits während 
der allgemeinbildenden Schulzeit ansetzen oder sich speziell an Frauen richten. 
Beispiele dafür sind das Projekt „Junior“ (www.junior-programme.de), die „Grün-
derinnenzentrale“ (www.gruenderinnenzentrale.de) oder das Portal „Existenzgrün-
derinnen“, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird 
(www.existenzgruenderinnen.de).

Gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit
In der Strategie der EU-Kommission bildet die Reduzierung des geschlechtsspezi-
fischen Einkommensgefälles eine weitere politische Priorität, die gemeinsam mit 
der Reduzierung des geschlechtsspezifischen Rentengefälles insbesondere zur 
Bekämpfung von Armut bei Frauen beitragen soll (EU, 2016, 12). In diesem Kontext 
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nennt die EU-Kommission eine Reihe von Leitaktionen, die sich auf eine Vielzahl 
von Ursachen bezieht, die für die Entstehung der Entgeltlücke von Frauen und 
Männern relevant sind (vgl. dazu Boll et al., 2016). 

Im Rahmen der Indikatorik zur Bewertung der Fortschritte in diesem Handlungsfeld 
werden allerdings wissenschaftlich anerkannte Verfahren zur Ursachenanalyse 
des durchschnittlichen Lohnabstands von Frauen und Männern (noch) nicht be-
rücksichtigt (EU, 2016, 26). Diese sind jedoch für eine differenzierte Betrachtung 
der Lohnlücke unverzichtbar – etwa auf Basis einer statistischen Zerlegung des 
durchschnittlichen Entgeltabstands. Diese Methode stellt einen Vergleich der 
Löhne von Frauen und Männern in möglichst gleichartigen Beschäftigungssituati-
onen und bei möglichst ähnlichen lohnrelevanten Charakteristika her. Sie erlaubt 
damit eine präzisere Veranschaulichung des in Artikel 157 AEUV niedergelegten 
Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Entspre-
chende Berechnungen weisen zudem den Vorteil auf, dass sie den quantitativen 
Erklärungsbeitrag beobachtbarer Ursachen für den Verdienstabstand aufzeigen 
können und damit bereits im Vorfeld möglicher Reformen der potenzielle Effekt 
einzelner Maßnahmen zur Reduzierung der Lohnlücke besser abgeschätzt werden 
kann.

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die EU-Kommission im Rahmen ihrer künf-
tigen, regelmäßigen Berichterstattung zum geschlechtsspezifischen Lohn-, Ein-
kommens- und Rentengefälle in Europa auch Daten zum bereinigten geschlechts-
spezifischen Lohngefälle heranziehen will (EU, 2017a, 13). Vor diesem Hintergrund 
haben beispielsweise Leythienne und Ronkowski (2018) auf Basis der nationalen 
Verdienststrukturerhebungen für eine Vielzahl von Staaten gezeigt, dass deutliche 
Unterschiede im unerklärten und erklärten Anteil des durchschnittlichen Gender 
Pay Gap vorliegen (Tabelle 1). Der unerklärte, bereinigte Gender Pay Gap bezeich-
net dabei den verbleibenden Anteil der Lohnlücke, der nicht durch die in den Be-
rechnungen verwendeten Merkmale erklärt werden kann. Vor diesem Hintergrund 
liegt die Lohnlücke bereinigt um geschlechtsspezifische Unterschiede in den be-
rücksichtigten Merkmalen, wie unter anderem Arbeitszeit, Alter und Branche, in 
Belgien etwa bei 2,5 Prozent, in Deutschland bei 7,8 Prozent und in Litauen bei 
24,2 Prozent. Da durch diese Art der Berechnung die Löhne in möglichst ähnlichen 
Erwerbssituationen von Frauen und Männern miteinander verglichen werden, er-
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Tabelle 1: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/J4B95ijq9EOP06T
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gibt sich gegenüber der alleinigen Betrachtung des unbereinigten Gender Pay Gap 
bereits ein deutlicher Erkenntnisgewinn. Insbesondere kann die Größe der Erklä-
rungsbeiträge für die verwendeten Merkmale Hinweise auf mögliche politische 
Prioritäten liefern. So entfällt über alle betrachteten Staaten hinweg der größte 
durchschnittliche Erklärungsbeitrag auf die Branche. Daher wäre bei einer Verrin-
gerung der branchenbezogenen Segregation von Frauen und Männern die größte 
Reduzierung des durchschnittlichen Gender Pay Gap zu erwarten.

Allerdings ist zu beachten, dass mit dem bereinigten Gender Pay Gap keine Aussa-
ge über Diskriminierung getroffen werden kann, da grundsätzlich nicht alle Ein-
flussfaktoren der Entlohnung in den verwendeten Datensätzen verfügbar sind oder 
erhoben werden können, wie zum Beispiel Präferenzunterschiede, Verhand-
lungsstrategien oder Risikoeinstellungen. Zudem liegen häufig keine Daten zu 
nicht-monetären Leistungen vor, beispielsweise zum Wert von Betreuungsgut-
scheinen für die Kinderbetreuung, oder es fehlen Angaben zu weiteren lohnrele-
vanten Details, etwa zur tatsächlichen Berufserfahrung, die auch die Dauer und 
geschlechtsspezifische Verteilung von familienbedingten Erwerbspausen berück-
sichtigt, die zu einer Dämpfung der Lohnentwicklung im Erwerbsverlauf führen 
können. Da ein Berechnungsmodell in diesem Sinn prinzipiell unvollständig ist, 
muss davon ausgegangen werden, dass die bereinigte Lohnlücke häufig geringer 
ausfallen würde, wenn weitere Informationen einbezogen werden könnten.

 Im Übrigen dürfte bei einer international vergleichenden Analyse auch die unter-
schiedliche Partizipation von Frauen und Männern an den nationalen Arbeitsmär-
kten von Bedeutung sein. Diese kann sich auch aufgrund kultureller Traditionen 
und Einstellungen unterscheiden. Bei der Verwendung geeigneter Daten, die 
ebenfalls Informationen zur Arbeitsmarktpartizipation bereitstellen, könnten die 
Ergebnisse durch statistische Korrekturverfahren zusätzlich bereinigt und damit 
die internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse verbessert werden.

Vor diesem Hintergrund ist fraglich, inwiefern die in der EU-Strategie verankerte 
Empfehlung, die Lohntransparenz zu erhöhen, einen Beitrag zur Reduzierung der 
Entgeltlücke leisten kann (EU, 2014; EU, 2017b; 2017c). Derzeit scheint noch nicht 
hinreichend empirisch untersucht zu sein, inwiefern durch eine Erhöhung der 
Lohntransparenz tatsächlich eine Reduzierung des Gender Pay Gap erreicht werden 
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kann (EU, 2017b, 11 f.). Entsprechende Erkenntnisse sind jedoch erforderlich, da 
empirische Befunde darauf hindeuten, dass mit der Offenlegung von Lohndaten 
oder bei lohnbezogenen Vergleichsprozessen negative Effekte auftreten können, 
etwa auf die Arbeitszufriedenheit und die individuell empfundene Lohngerechtig-
keit (Clark/Oswald, 1996; Schwarze, 2007; Card et al., 2012; Schmidt, 2017a).

Neben dem unbereinigten Gender Pay Gap wird im Strategiepapier der EU-Kom-
mission auch auf einen synthetischen Indikator verwiesen, den sogenannten ge-
schlechtsspezifischen Gesamteinkommensunterschied oder Gender Overall Ear-
nings Gap (GOEG). Dieser basiert auf geschlechtsspezifischen Unterschieden in 
den folgenden drei Faktoren (Eurostat, 2018b): (1) durchschnittlicher Bruttostun-
denverdienst (Gender Pay Gap, GPG), (2) durchschnittliche Anzahl bezahlter Ar-
beitsstunden pro Monat (Gender Hours Gap, GHG) und (3) Erwerbstätigenquote 
(Gender Employment (Rate) Gap, GEG). Tabelle 2 zeigt in Anlehnung an Eurostat 
(2018b) beispielhaft die Berechnung für Deutschland für das Jahr 2014. Die Be-
rechnung der relativen Erklärungsbeiträge der Einzelfaktoren für den GOEG erfolgt 
ebenfalls analog zu Eurostat (2018b).

Im Ergebnis beziffert der GOEG die mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden 
in den Erwerbstätigenquoten gewichteten Unterschiede in den Monatslöhnen von 
Frauen zu Männern. Unklar bleibt, welcher Erkenntnisgewinn mit diesem Indikator

Tabelle 2: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/VFn76d0ySg7RR8g

Jahr 2014

Durchschnittliche Bruttostunden-
löhne, in Euro1) 19,87 15,44 a = 77,7% –0,252 41,9%
Durchschnittliche Anzahl von bezahlten 
Arbeitsstunden pro Monat1),3) 154 122 b = 79,2% –0,233 38,7%
Erwerbstätigenquote (15 bis 64 Jahre), 
in Prozent2) 78,1 69,5 c = 89,0% –0,117 19,4%
Gender Overall Earnings Gap                        = 1 – (a∙b∙c) = 45,2% –0,602 100,0%

Tabelle 2Beispielha�e Berechnung des Gender Overall Earnings Gap 
und der relativen Erklärungsbeiträge der Einzelfaktoren für Deutschland

Grundlagen: 1) Verdienststrukturerhebung. 2) Arbeitskrä�eerhebung. 3) Vor Bereinigung um Teilzeitarbeit. 
Quellen:  Eurostat-Datenbank in Anlehnung an Eurostat, 2018b; Institut der deutschen Wirtscha�

Männer Frauen Relativer
Erklärungsbeitrag

Relativer
Anteil bei 
Frauen

(1) (2) (3) = (2)/(1) (4) = LN(3) (5) = (4)/Σ(4)

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/VFn76d0ySg7RR8g
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 verbunden ist und welche Schlussfolgerungen aus Änderungen dieses Indikators 
zu ziehen sind. Wenn etwa der Erwerbsumfang von Frauen und Männern von Inte-
resse ist, wäre die Bewertung anhand des zugrunde liegenden Indikators – in 
diesem Fall des Gender Hours Gap – sinnvoller, da Änderungen einzelner Faktoren 
in ihrer Wirkung auf den GOEG durch entgegengesetzte Wirkungen eines anderen 
Faktors (über)kompensiert werden können. Zwar würde dies durch Änderungen 
der relativen Erklärungsbeiträge in den Komponenten dokumentiert (vgl. auch 
Eurostat, 2018b), allerdings bleibt dennoch fraglich, warum dann nicht die einzel-
nen Faktoren selbst als Beurteilungskriterium herangezogen werden. Daher wäre 
allein der Gender Hours Gap noch in die Indikatorik aufzunehmen, da der Gender 
Employment Gap und der Gender Pay Gap bereits als Indikatoren verwendet wer-
den. Allerdings scheint selbst dies unnötig, da im Handlungsfeld „gleiche wirt-
schaftliche Unabhängigkeit für Frauen und Männer“ mit dem in Vollzeitäquivalenten 
ausgedrückten Gender Employment Gap ein ähnlicher Indikator verwendet wird 
(EU, 2016, 23).

Darüber hinaus weichen die statistischen Grundlagen zum Teil voneinander ab. So 
schließt die Erwerbstätigenquote auch Selbstständige ein, die jedoch im Rahmen 
des Gender Pay Gap grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Die geschlechtsspe-
zifischen Verdienstunterschiede werden zudem im Vergleich der EU-Staaten typi-
scherweise für die Privatwirtschaft ermittelt und erfassen im Allgemeinen nur 
Beschäftigte in Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten (Eurostat, 2017), 
während entsprechende Eingrenzungen hinsichtlich der Erwerbstätigenquote nicht 
erfolgen.

Letztlich ist der Begriff des „Gesamteinkommensunterschieds“ missverständlich. 
So könnte er zu dem (unzutreffenden) Eindruck führen, dass neben den Verdiensten 
von abhängig Beschäftigten auch die Arbeitseinkommen von Selbstständigen und/
oder weitere Einkommenskomponenten – zum Beispiel Kapitalerträge oder Erträ-
ge aus Vermietung und Verpachtung – berücksichtigt werden. Zudem könnte er 
auch als Einkommensunterschied über den gesamten Erwerbsverlauf aufgefasst 
werden, als sogenannter Gender Lifetime Earnings Gap (GLEG). Dieser wäre grund-
sätzlich eine sinnvolle Ergänzung (Boll et al., 2017). Der GLEG könnte differenziert 
über den Erwerbsverlauf berechnet werden und damit die altersabhängige Ent-
wicklung der Arbeitsverdienste aufzeigen. Dies könnte zudem wichtige Hinweise 
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auf die Entstehung des Gender Pension Gap liefern, da sich die geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede in den Renteneinkünften überwiegend aus den unterschied-
lichen Erwerbsverläufen von Frauen und Männern ableiten. 

Gleichstellung in Entscheidungsprozessen
Die EU-Kommission bekräftigt in ihrer Strategie, „eine ausgewogenere Vertretung 
von Frauen und Männern in wirtschaftlichen Führungspositionen“ erreichen zu 
wollen (EU, 2016, 14). Dazu strebt sie unter anderem einen Anteil von mindestens 
40 Prozent des unterrepräsentierten Geschlechts unter den nicht geschäftsführen-
den Direktoren und Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften an. 
Entsprechend bilden im Rahmen des Indikatorensets besonders die größten in den 
nationalen Handelsregistern eingetragenen und an einer nationalen Börse notierten 
Unternehmen die Grundlage für das Monitoring. Im Detail werden unter anderem 
die Frauenanteile unter den Mitgliedern des höchsten Entscheidungsgremiums, 
unter den Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführern sowie unter den geschäfts-
führenden und nicht geschäftsführenden Mitgliedern der beiden obersten Ent-
scheidungsgremien herangezogen (EU, 2016, 28). Daneben soll auch eine ausge-
wogene Geschlechterverteilung bei der Nachwuchsförderung erreicht werden.

Fraglich ist, warum die EU-Strategie allein auf die größten Unternehmen fokussiert 
und die gesamtwirtschaftliche Perspektive nicht einbezieht, während die Indika-
torik in den beiden anderen Handlungsfeldern grundsätzlich auf gesamtwirtschaft-
liche Daten abstellt. Zudem werden mögliche Ursachen quantitativ nicht näher 
betrachtet. Ergänzende Daten könnten aber Hinweise liefern, warum der Frauenan-
teil in den Spitzenpositionen der größten Unternehmen relativ klein ausfällt.

Daher werden im Folgenden zwei Indikatoren vorgeschlagen. Erstens wäre es 
möglich, den gesamtwirtschaftlichen Frauenanteil in Führungspositionen heran-
zuziehen. Als Grundlage bietet sich eine Abgrenzung der Führungskräfte anhand 
der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-08) an (vgl. auch 
Statistisches Bundesamt, 2018). Da die ISCO-08 Klassifikation ab dem Jahr 2012 
verwendet wird, sind die Daten vor 2012 nur eingeschränkt mit den aktuelleren 
Daten vergleichbar (vgl. Eurostat-Datenbank). Als Führungskräfte werden nicht nur 
Arbeitnehmer in Führungspositionen klassifiziert, sondern auch Selbstständige, 
wenn diese im Vorstand oder in der Geschäftsführung ihres Unternehmens leitend 
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tätig sind. Insofern wird der Frauenanteil in Führungspositionen nicht allein durch 
Beförderungsprozesse bestimmt, sondern ist auch das Ergebnis der Neigung von 
Frauen (und Männern), einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. 

Abbildung 3 zeigt den Frauenanteil in Führungspositionen für die EU-28-Staaten 
in den Jahren 2012 und 2017. Wie zu erkennen ist, variieren die Werte deutlich: So 
reicht der Frauenanteil von 18,6 Prozent in Luxemburg bis zu 46,3 Prozent in Lett-
land (im Jahr 2017). Daneben sind zum Teil auch relativ große Unterschiede im 
Vergleich zum Jahr 2012 zu erkennen. Während beispielsweise Estland den durch-
schnittlichen Frauenanteil um rund 7 Prozentpunkte steigern konnte, sank er in 
der Tschechischen Republik um 1,8 Prozentpunkte. Für Deutschland und Frankreich 
ist ein Vergleich in der Entwicklung des Frauenanteils aufgrund von Zeitreihenbrü-
chen nur bedingt aussagekräftig (vgl. Eurostat-Datenbank).

Um die Ursachen zu untersuchen, bietet sich zweitens eine Betrachtung für ver-
schiedene Altersgruppen an. Die Eurostat-Datenbank ermöglicht zwar grundsätz-

Abbildung 3: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/fvcVzQzOkOCjQk6

Frauenanteil in Führungspositionen in den EU-28-Staaten
in Prozent

Führungskrä�e im Alter von 25 bis 64 Jahren. Zeitreihenbrüche: B (2017), DK (2016, 2017), D (2012), IRL (2017), 
F (2013, 2014), L (2015), NL (2013). Geringe Zuverlässigkeit: L (2013, 2015).
Quellen: Eurostat-Datenbank; Institut der deutschen Wirtscha�
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lich eine Auswertung für die drei Altersgruppen „15 bis 24 Jahre“, „25 bis 49 Jahre“
und „50 bis 64 Jahre“. Allerdings erlaubt die Datengrundlage insbesondere für die 
Gruppe der 15- bis 24-Jährigen nur für sehr wenige Staaten eine valide Auswertung. 
Daher werden in Abbildung 4 nur die Staaten betrachtet, die keinen datentech-
nischen Einschränkungen in den beiden anderen Altersgruppen unterliegen. Zwar 
wäre eine für mehrere Altersgruppen differenzierte Analyse wünschenswert, da 
sich bereits auf Basis der wenigen Daten für die jüngste Altersgruppe vielfach ein 
mit dem Alter absinkender Verlauf des Frauenanteils in Führungspositionen an-
deutet. Allerdings lässt sich auch mit den vorliegenden Daten erkennen, dass der 
Frauenanteil in Führungspositionen zwischen der Gruppe der 25- bis 49-Jährigen 
und der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen in der überwiegenden Anzahl der ausge-
werteten Staaten absinkt. Dies gilt auch für den EU-Durchschnitt. 

Insofern deutet sich im internationalen Vergleich eine Reduzierung des Frauenan-
teils in Führungspositionen mit dem Alter an, die neben unterschiedlichen kultu-
rellen Traditionen und Einstellungen auch mit den Möglichkeiten der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zusammenhängen dürfte.

Abbildung 4: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/nU3YRQd3trIhoi1

Frauenanteil in Führungspositionen nach Altersgruppen
Jahr 2017, in Prozent

Nur Staaten, für die Auswertungen zum Frauenanteil in Führungspositionen in beiden Altersgruppen ohne 
datentechnische Einschränkungen möglich sind. Ohne B, DK, IRL, HR, CY, L, RO.  
Quellen: Eurostat-Datenbank; Institut der deutschen Wirtscha�
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Daneben wäre eine Differenzierung des Frauenanteils in Führungspositionen nach 
Unternehmensgröße sinnvoll. Mit der Anzahl der Mitarbeiter in einem Unternehmen 
nimmt auch die Anzahl der Hierarchieebenen und Beförderungsprozesse zu, um 
in die obersten Führungsebenen aufzusteigen. Zudem dürften die zeitlichen An-
forderungen an eine Führungsfunktion auf höheren Hierarchieebenen zunehmen 
(Schmidt, 2017b). Daher könnten sich diskontinuierliche Erwerbsverläufe mit 
längeren Erwerbsunterbrechungen und längeren Teilzeitphasen negativ auf die 
Aufstiegschancen auswirken. Da hiervon Frauen häufiger als Männer betroffen sind, 
kann dies besonders bei größeren Unternehmen zur Erklärung des vergleichswei-
se geringen Frauenanteils in den Spitzenpositionen beitragen.

Schlussfolgerungen
Die vorliegende Studie zeigt Potenziale für eine Weiterentwicklung der Indikatorik 
zur Messung der Fortschritte im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter auf 
europäischer Ebene auf. Dazu wurden ausgewählte Indikatoren aus drei wirtschafts-
politischen Handlungsfeldern der EU-Strategie zur Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern (2016–2019) näher untersucht. Eine inhaltliche Bewertung von Zielen 
und Leitaktionen wird dabei nicht vorgenommen. Insgesamt bieten sich mehrere 
Modifikationen an, die mögliche Ursachen von vorliegenden Ungleichheiten anders 
als bisher in den Blick nehmen:

■■ Erstens könnte zusätzlich zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden in den 
Erwerbstätigenquoten auch eine Unterscheidung in Partizipationsquoten für 
abhängig Beschäftigte und Selbstständige vorgenommen werden. Da sich nicht 
zuletzt aufgrund von unterschiedlichen Anreizen, Risikopräferenzen und Er-
werbsstrukturen im Zusammenhang mit der Ausübung einer selbstständigen 
Tätigkeit in den einzelnen Staaten möglicherweise unterschiedliche Politikop-
tionen ergeben können, würde diese Erweiterung die Erarbeitung von differen-
zierten Handlungsempfehlungen unterstützen.

■■ Zweitens wäre die Integration des bereinigten (unerklärten) Gender Pay Gaps 
sowie insbesondere der Erklärungsanteile beobachtbarer Ursachen des Gender 
Pay Gap empfehlenswert. Zwar wird Ersteres von der EU-Kommission bereits 
im Rahmen des regelmäßigen Monitorings in Betracht gezogen (EU, 2017a, 13). 
Allerdings könnten die Ergebnisse von Dekompositionsanalysen zusätzlich die 
Relevanz einzelner Erklärungsfaktoren zur Reduzierung des Gender Pay Gap 
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aufzeigen. Damit könnte die potenzielle Wirkung bestimmter Politikmaßnahmen 
besser abgeschätzt werden. Daneben erscheint der geschlechtsspezifische 
Gesamteinkommensunterschied (Gender Overall Earnings Gap) als Indikator 
ungeeignet. Diese synthetische Kennzahl liefert praktisch keinen Mehrwert, da 
sie nicht mit einer Ursachenanalyse verknüpft ist und keine Entscheidungshilfe 
bereitstellt. Demnach wäre eher eine Fokussierung auf die diesem Indikator 
zugrunde liegenden Einzelfaktoren zu empfehlen, die bereits an anderen Stellen 
und zum Teil in ähnlicher Weise in die Indikatorik einfließen. 

■■ Im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter in wirtschaftlichen Entschei-
dungsprozessen wäre drittens eine stärkere Berücksichtigung des gesamtwirt-
schaftlichen Kontexts wünschenswert. Zum einen könnte auf Basis der bereits 
vorliegenden Daten der Frauenanteil in Führungspositionen in der Gesamtwirt-
schaft ausgewiesen werden. Dabei würde auch die Neigung von Frauen (und 
Männern) zur Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit berücksichtigt, wenn 
diese als Eigentümer/innen in ihren Unternehmen leitend tätig sind. Zum an-
deren könnte der Frauenanteil in Führungspositionen nach Altersgruppen dif-
ferenziert werden. Trotz der datentechnischen Einschränkungen deuten sich 
für eine Vielzahl von Staaten unterschiedliche Karriereverläufe für Frauen und 
Männer an, die voraussichtlich in einem engen Zusammenhang mit der Verein-
barkeit von Familie und Beruf stehen.  
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The EU’s Strategy for Promoting Gender Equality between Women and Men 
(2016–2019): Options for Refining the Indicators in the Three Priority Areas 
of Economic Policy

This paper examines possible options for refining the indicators in three economic-related policy areas 
of the EU’s strategy for gender equality between men and women (2016–2019). The objectives and 
measures of the EU strategy are not analyzed, but modifications and extensions of the empirical repor-
ting are proposed. As a result, the causes of existing gender-related inequalities are taken into (even) 
greater consideration. The additional information provided can also help to better predict the expected 
effects of certain policies prior to policy decisions. First, additional data on self-employment by men 
and women could support the development of differentiated policy recommendations for (dependent) 
employees and self-employed persons. In addition, the Gender Overall Earnings Gap provides no added 
value. Assessing the progress by means of the data underlying this synthetic indicator seems more 
appropriate. Furthermore, as part of the indicators in the area of economic decision-making, focusing 
on the macroeconomic level rather than on a particular group of the largest companies would result 
in important additional insights. Despite technical constraints, disaggregation by age may be particu-
larly useful, for example to highlight the special significance of reconciling work and family life.
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